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Ge#etz, betreffen die Durchführung des Luftverkehrs  
im Luftraum des Deut#chen Reiches (Überleitungsge#etz) 

 
 
 

gegeben am 06.04.2016, im Namen des Deut#chen Reiches   
 
 

In Kraft ge#etzt am 16.04.2016 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger 
nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 

 
 

Nr. 11 
 
 

§ 1. 
 

Ge#etze, betreffend internationaler Vereinbarungen im Luftverkehr, die außerhalb des Rechtskrei#es des Deut#chen 
Reichs Stand 28. Oktober 1918, für den Luftraum in Kraft ge#etzt wurden, werden bis auf weiteres ihre Gültigkeit 
behalten. Hierzu i#t der Staats#ekretär für Luftfahrtwe#en aufgefordert die betreffenden Ge#etze, in den Rechtskreis 
des Deut#chen Reiches zu übertragen und im Deut#chen Reichsanzeiger veröffentlichen zu la##en. 
 

§ 2. 
 

Die hoheitlichen Rechte im Luftraum des Deut#chen Reiches bleiben hiervon unberührt. Es gilt uneinge#chränkt 
Deut#ches Reichsrecht. 

 
§ 3. 

 
1. Die Flug#icherung im Deut#chen Luftraum unter#teht dem Reichsluftfahrtamt. 
2. Die Flugverkehrskontrolle wird für zivile und militäri#che Flüge außerhalb der Kontrollzonen der jeweiligen 
 Flughäfen durch die Deut#che Flug#icherung durchgeführt. 
3. Innerhalb der Kontrollzonen wird die Flugverkehrskontrolle für zivile Flughäfen durch die Deut#che 
 Flug#icherung durchgeführt. Für militäri#ch genutzte Flughäfen wird die Flugverkehrskontrolle durch die 
 Flug#icherung der Reichswehr durchgeführt. 

 
§ 4. 

 
Der Flugberatungsdien#t unter#teht dem Reichsluftfahrtamt und wird an jedem zivilen Flughafen bereitge#tellt. An 
militäri#ch genutzten Flughäfen wird der Flugberatungsdien#t durch die Reichswehr bereitge#tellt. 
 

 
 
 

Seite 1604061 (1 von 2) 

1604061

Reichsge#etzblatt 

Teil I 

   2016  Ausgabe 06. April 2016   Nr. 11 

        Tag Inhalt 
 

Seite

    06.04.2016 Ge#etz, betreffend  Durchführung des Luftverkehrs .......... 1604061

 



                                    Reichsge#etzblatt Jahrgang 2016,  herausgegeben durch das Reichsprä#idium 

Reichsge#etzblatt Jahrgang 2016, Deut#ches Reich 

 
 

 
§ 5. 

 
Der Flugwetterdien#t unter#teht dem Reichsluftfahrtamt und wird an jedem zivilen Flughafen bereitge#tellt. An 
militäri#ch genutzten Flughäfen wird der Flugwetterdien#t durch die Reichswehr bereitge#tellt. 
Die Flugwetterberatung wird vom Deut#chen Wetterdien#t durchgeführt. 
 

§ 6. 
 

Die#es Ge#etz tritt mit Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft.    
 

 

Gegeben zu Berlin, den 06. April 2016 
 

 
Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 

 
 Prä#idial#enat 

Erhard Lorenz 
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